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Beitrags- und 

Gebührenordnung 

1. Mitgliedsbeiträge: 

Die Mitgliedsbeiträge werden ab 1.3.2026 wie folgt festgelegt: 

1. Männliche Mitglieder:    80€ 

2. Weibliche Mitglieder:    60€ 

3. Schüler (Jugendliche bis 18 Jahren 

 ohne eigenes Einkommen):   50€ 

4. Ehrenmitglieder:     beitragsfrei 

Die Zahlung der Beiträge erfolgt ganzjährig. Spätester Zahlungstermin für das laufende 

Geschäftsjahr ist der 31.März des Jahres. Bei Bankeinzug oder Überweisung erfolgt die 

Zahlung auf folgendes Konto: 

Name:  Thüringer Schützenbund „Schützenverein 1927 e.V.“ Berka v. d. Hainich 

Bank:    VB und RB Eisenach eG  

IBAN:    DE16 8206 4088 0008 2049 34 

BIC:    GENODEF1ESA 

Bank:    Wartburg-Sparkasse  

IBAN:    DE51 8405 5050 0012 0462 13 

BIC:    HELADEF1WAK 
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2. Aufnahmegebühr: Die aktuelle Höhe der Aufnahmegebühr beträgt 60,- €. 

 

 

3. Arbeitsstunden: 

Jedes männliche Vereinsmitglied über 18 Jahren verpflichtet sich über den Zeitraum 

eines Geschäftsjahres mindestens 15 Arbeitsstunden zu leisten, die dem 

gemeinnützigen Zweck (z.B. Arbeiten am Vereinsgebäude und Anlagen, sowie Mitwirken 

zur Gestaltung von Vereinsfeiern und –Festen) dienen.  

Weibliche Vereinsmitglieder im Alter über 18 Jahre verpflichten sich mindestens 5 

Arbeitsstunden zu leisten. Die Abrechnung erfolgt nach Ende eines jeden 

Geschäftsjahres zu Beginn des Folgejahres. Anzurechnen sind dabei folgende 

Teilnahmen: 

• Arbeiten am Vereinsgebäude und Anlagen   Zeitdauer 

• Mitwirkung an Vereinsveranstaltungen    1h 

• Teilnahme an Mitgliederversammlung:    1h 

• Vertretung des Vereins im Außenverhältnis durch Vereinsmitglieder (z.B. 

Veranstaltungen oder Ehrungen, Qualifikationen, etc.)  Zeitdauer 

Bei Nichterbringung der vollen Gesamtanzahl der Stunden, wird eine Vergütung in Höhe 

von 10,-€ je fehlende Arbeitsstunde nach Jahresabschluss fällig. 

Ehrenmitglieder sind von der Erbringung von Arbeitsstunden befreit! 

4. Sonstige Gebühren Dritter: 

• Standgebühr Einzelpersonen Nichtmitglieder:    6,-€ 

• Miete des Vereinshauses für Veranstaltungen Dritter:  40,-€ 

• Miete Notstromaggregat pro Nutzung, max. 3 Tage:   10,-€ 


